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Datenschutzordnung 

in der Fassung des Vorstandsbeschlusses vom 12. Juni 2018 

 

 

I. Verantwortlicher 

 

Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Botnanger Kin-

derbetreuung e. V., Kauffmannstraße 35, 70195 Stuttgart. Die Regelungen zur Da-

tenverarbeitung liegen in der Verantwortung des Vorstands, soweit die Mitglieder-

versammlung nichts anderes bestimmt.   

 

II. Zwecke und Grundlagen der Datenverarbeitung 

 

1. Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erfüllung vertraglicher Pflichten aus den 

Betreuungsverträgen bezüglich der betreuten Kinder sowie aus den Arbeitsver-

trägen mit den beschäftigten Personen und zur Betreuung des Mitgliedschafts-

verhältnisses zu den Vereinsmitgliedern (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO).  

 

2. Die Verarbeitung kann im Einzelfall zur Wahrung berechtigter Interessen erfol-

gen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO). Bei den berechtigten Interessen des Ver-

antwortlichen handelt es sich insbesondere um: 

 

a) Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen 

Streitigkeiten 

 



 

 

 

b) Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs in der Einrichtung der 

Botnanger Kinderbetreuung e. V. 

 

c) Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit, sofern im Einzelfall ge-

boten (z. B. Zutrittskontrollen) 

 

d) Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts 

 

e) Verhinderung und Aufklärung von Straftaten  

 

3. Die Verarbeitung personenbezogener Daten kann ferner aufgrund der Einwilli-

gung des Betroffenen erfolgen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO).  

 

III. Auftragsdatenverarbeiter 

 

Personenbezogene Daten werden mittels des Programms KigaRoo verarbeitet. 

Das Programm KigaRoo wird von der KigaRoo GmbH & Co. KG, Hamburg, als 

Auftragsdatenverarbeiter betrieben. Informationen zur Datensicherheit der dort hin-

terlegten Daten sind über den Anbieter KigaRoo einzusehen unter 

https://www.kigaroo.de/de/de/funktionen/datenschutz-sicherheit/  

 

Personenbezogene Daten werden ferner im Auftrag der Botnanger Kinderbetreu-

ung e. V. verarbeitet durch die Stadt und Land Steuerberatungsgesellschaft mbH, 

Stuttgart.  

 

IV. Automatisierte Entscheidungsfindung, Profiling 

 

Eine vollautomatisierte Entscheidungsfindung (Art. 22 DSGVO) sowie eine auto-

matisierte Verarbeitung personenbezogener Daten mit dem Ziel, bestimmte per-

sönliche Aspekte zu bewerten (Art. 4 Nr. 4 DSGVO), finden nicht statt. 

 



 

 

 

V. Weitergabe von Daten in Drittstaaten 

 

Durch die Botnanger Kinderbetreuung e. V. erfolgt keine Datenübermittlung an 

Stellen außerhalb der Europäischen Union (Drittstaaten). Die KigaRoo GmbH & 

Co. KG hat erklärt, dass die dort gespeicherten Daten ausschließlich in deutschen 

Rechenzentren gespeichert werden. Die Botnanger Kinderbetreuung nutzt die in-

ternetbasierte Anwendung Microsoft Office 365-Portal, welche von der Microsoft 

Ireland Ltd. angeboten wird. Die dort verarbeiteten Daten können auch in Rechen-

zentren außerhalb der Europäischen Union gespeichert sein.   

 

VI. Betroffenenrechte 

 

Jede betroffene Person hat nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 

(DSGVO, §§ 34, 35 BDSG) das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), auf Berichti-

gung (Art. 16 DSGVO), auf Löschung (17 DSGVO), auf Einschränkung der Verar-

beitung (Art. 18 DSGVO), auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) und zum Wi-

derspruch (Art. 21 DSGVO). Jede betroffene Person hat überdies das Recht zur 

Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.  

 

Soweit die Verarbeitung von Daten auf einer Einwilligung der Betroffenen beruht, 

kann die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerru-

fen werden.  

 

VII. Daten der Vereinsmitglieder und der betreuten Kinder 

 

1. Zur Verwirklichung des Vereinszwecks sowie zur Betreuung der Kinder ist die 

Erhebung und Speicherung nachfolgender Daten notwendig: 

 

a) Vor- und Zuname der Vereinsmitglieder, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-

Adresse 

 



 

 

 

b) Vor- und Zuname der betreuten Kinder, Geburtsdatum, Geschlecht, An-

schrift, Daten des oder der Personensorgeberechtigten wie vorstehend ge-

mäß Buchst. a); zur Abholung des Kinds Berechtigte; Aufnahmedatum des 

Kinds; Vorlage des Impfausweises; Gruppenzugehörigkeit; Vorhandensein 

von Geschwisterkindern in der Einrichtung; Abwesenheitszeiten (z. B. auf-

grund Urlaubs)  

 

c) Sofern vorhanden: medizinische Besonderheiten, die im Rahmen der Be-

treuung zu beachten sind, wie beispielsweise Allergien, Nahrungsmittelun-

verträglichkeiten, chronische Krankheiten, regelmäßig einzunehmende Me-

dikamente; gegebenenfalls Einwilligungserklärung zur Gabe von Medika-

menten durch die Botnanger Kinderbetreuung e. V. oder zur Entfernung von 

Zecken  

 

d) Sofern vorhanden: Familiencard der Stadt Stuttgart oder Bonuscard  

 

2. Neben den zum Betrieb der Kindertagesbetreuung nötigen Daten haben die 

Personensorgeberechtigten die Möglichkeit, weitere Daten über ihr Kind in das 

Programm KigaRoo hochzuladen wie beispielsweise Fotos. Die Personensor-

geberechtigten können solchermaßen freiwillig bereit gestellte Daten jederzeit 

wieder löschen.  

 

3. Sämtliche gespeicherten Daten sind der Leitung sowie stellvertretenden Leitung 

der Einrichtung, der Bürokraft sowie den Mitgliedern des Vorstands unter Ein-

schluss der Beisitzer und dem IT-Beauftragten zugänglich. Die weiteren Be-

schäftigten erhalten Zugang zu den Daten gemäß obiger Ziffer 1 Buchst. a 

und b sowie dann, wenn ein besonderer Sachgrund aufgrund der pädagogi-

schen Tätigkeit besteht, beispielsweise aufgrund der Betreuung eines Kindes 

mit medizinischen Besonderheiten (oben Ziffer 1 Buchst. c).  

 



 

 

 

4. Es wird eine Eltern-Kinder-Liste in Papierform geführt, in welcher jeweils sämt-

liche aktuell in der Einrichtung betreuten Kinder nebst Gruppenzugehörigkeit, 

Anschrift, Geburtsdatum sowie Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse 

der Personensorgeberechtigten aufgenommen werden. Die Liste wird an alle 

Personensorgeberechtigten verteilt. Darüber hinaus sind diese Daten auch in 

der für alle Eltern zugänglichen Fassung des Programms KigaRoo abrufbar.  

Die Personensorgeberechtigten können jederzeit verlangen, dass das von 

ihnen betreute Kind oder einzelne der personenbezogenen Angaben des Kin-

des aus der Eltern-Kind-Liste und/oder aus den für andere Eltern einsehbaren 

Datensätzen des Programms KigaRoo entfernt wird. 

 

5. Die Überwachung der Zahlung der Mitgliederbeiträge und der Betreuungsbei-

träge erfolgt durch die Stadt und Land Steuerberatungsgesellschaft mbH, Stutt-

gart. Zu diesem Zweck werden der Stadt und Land Steuerberatungsgesellschaft 

mbH die Namen der jeweiligen Beitragsschuldner sowie die zur Berechnung der 

jeweiligen Beiträge notwendigen Angaben (insbesondere Anzahl und Alter der 

betreuten Kinder, Vorliegen einer Familiencard oder Bonuscard) übermittelt.  

 

6. Daten werden an die Landeshauptstadt Stuttgart, den Kommunalverband Ju-

gend und Soziales Baden-Württemberg sowie andere Behörden weitergege-

ben, soweit die Botnanger Kinderbetreuung e. V. hierzu aufgrund gesetzlicher 

oder behördlicher Vorgaben (beispielsweise Förderrichtlinien) verpflichtet ist.  

 

7. Nach Beendigung des Betreuungsverhältnisses eines Kindes werden die in 

dem Programm KigaRoo gespeicherten Daten sowie der jeweilige Eintrag in der 

Eltern-Kinder-Liste gelöscht. Im Übrigen erfolgt die Löschung der elektronisch 

erfassten Daten des Kindes und der Personensorgeberechtigten im Hinblick auf 

die gesetzliche Regelverjährung etwaiger Ansprüche aus dem Betreuungsver-

trag (§§ 195, 199 Abs. 1 BGB) regelmäßig mit Ablauf des dritten Jahres nach 

Beendigung des Betreuungsvertrags. Die Löschung kann auf Antrag der Be-

troffenen schon früher erfolgen, sofern kein Bedarf für die weitere Speicherung 



 

 

 

mehr vorhanden ist, insbesondere keine offenen Ansprüche aus dem Betreu-

ungsvertrag mehr in Frage stehen. So lange eine gerichtliche oder außerge-

richtliche Auseinandersetzung über offene Ansprüche geführt wird, kann die Lö-

schung von Daten erforderlichenfalls hinausgeschoben werden. Eine Löschung 

von Daten erfolgt nicht, soweit die Botnanger Kinderbetreuung e. V. aufgrund 

rechtlicher Vorgaben zur Speicherung verpflichtet ist.   

 

VIII. Daten der Beschäftigten 

 

1. Die Daten der bei der Botnanger Kinderbetreuung e. V. beschäftigten Personen 

unter Einschluss der An- und Abwesenheitszeiten werden getrennt von den Da-

ten der Mitglieder und der betreuten Kinder im System KigaRoo erfasst. Die 

Daten sind der Leitung sowie stellvertretenden Leitung der Einrichtung, der Bü-

rokraft sowie den Mitgliedern des Vorstands unter Einschluss der Beisitzer und 

dem IT-Beauftragten zugänglich. 

 

2. Die Gehaltsabrechnung für die Beschäftigten erfolgt durch die Stadt und Land 

Steuerberatungsgesellschaft mbH, Stuttgart, welcher die hierzu erforderlichen 

Daten mitgeteilt werden.  

 
3. Daten der Beschäftigten werden an Dritte weitergegeben, sofern hierzu eine 

rechtliche Verpflichtung besteht (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzamt, 

Meldung beschäftigter Fachkräfte gegenüber der Landeshauptstadt Stuttgart 

oder dem Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg) oder 

dies zur Umsetzung des Beschäftigungsverhältnisses geboten ist (beispiels-

weise zur Inanspruchnahme vermögenswirksamer Leistungen).    

 

4. Die Löschung der elektronisch erfassten Daten der Beschäftigten erfolgt im Hin-

blick auf die gesetzliche Regelverjährung etwaiger Ansprüche aus dem Be-

schäftigungsverhältnis (§§ 195, 199 Abs. 1 BGB) regelmäßig mit Ablauf des 



 

 

 

dritten Jahres nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. Die Lö-

schung kann auf Antrag des Beschäftigten schon früher erfolgen, sofern kein 

Bedarf für die weitere Speicherung mehr vorhanden ist, insbesondere keine of-

fenen Ansprüche aus dem Beschäftigungsverhältnis mehr in Frage stehen. So 

lange eine gerichtliche oder außergerichtliche Auseinandersetzung über offene 

Ansprüche geführt wird, kann die Löschung von Daten erforderlichenfalls hin-

ausgeschoben werden.  Eine Löschung von Daten erfolgt nicht, soweit die Bot-

nanger Kinderbetreuung e. V. aufgrund rechtlicher Vorgaben zur Speicherung 

verpflichtet ist.   

 

 


